
 

 

Stellungnahme des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung zum DEval-Bericht:  

„Meta-Evaluierung zur Qualität von (Projekt-) Evaluierungen 

in der deutschen EZ“ 

 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) begrüßt 

den vom Deutschen Evaluierungsinstitut der Ent-

wicklungszusammenarbeit (DEval) vorgelegten 

Bericht „Meta-Evaluierung zur Qualität von (Pro-

jekt-) Evaluierungen in der deutschen EZ“. 

Die Meta-Evaluierung untersucht das Qualitäts-

verständnis von Evaluierungen in elf staatlichen 

und nichtstaatlichen Organisationen und die An-

wendung grundlegender Qualitätsstandards, ins-

besondere der OECD-DAC und der Deutschen Ge-

sellschaft für Evaluation (DeGEval). Sie reiht sich 

ein in eine Folge von Untersuchungen zur Quali-

tät von Evaluierungen (1999, 2009, 2015) mit de-

ren Hilfe eine stetige Professionalisierung der 

deutschen EZ-Evaluierungspraxis vorangebracht 

wurde. 

Um die Qualität und den Nutzen von Evaluierung 

im gesamten deutschen EZ-Evaluierungssystem 

zu gewährleisten, hat das BMZ im September 

2021 die BMZ Leitlinien für Evaluierung (LL-E) 

veröffentlicht und darin grundlegende Ziele, 

Prinzipien und Standards definiert.   

Auch wenn die von DEval vorgelegte Metaevalu-

ierung parallel zur Vereinbarung der BMZ LL-E 

erarbeitet wurde, erlaubt sie eine kritische Be-
standsaufnahme des bis dahin erfolgten Grades 

der Professionalisierung der Evaluierungspraxis, 

einschließlich der Identifizierung systemischer 

Schwächen. 

Relevanz der Ergebnisse 

Positiv hervorzuheben ist, dass sich - trotz ihrer 

strukturellen Heterogenität - alle an dieser Eva-

luierung beteiligten Organisationen in ihrem 

Qualitätsverständnis an den anspruchsvollen in-

ternationalen Normen und Standards für gute 

Evaluierungspraxis, wie sie in den BMZ LL-E aus-

geführt sind, orientieren und daran messen las-

sen. Auch die Anwendung der untersuchten Qua-

litätsstandards ist in den Organisationen weitge-

hend verankert, wenn auch nicht durchgehend 

dokumentiert. 

Die DEval Untersuchung gibt entsprechend  Hin-

weise darauf, dass die systematische Dokumenta-

tion der angewandten Qualitätsschritte in den 

Organisationen weiter verbesserungsfähig ist 

und gibt entsprechende Empfehlungen. 

Im Hinblick auf die beteiligten Organisationen 

zeigen sich z.B. Defizite bzgl. der Datenverfügbar-

keit und  Zugänglichkeit zu Evaluierungsberich-

ten nichtstaatlicher EZ-Organisationen sowie das 

Fehlen von spezifischen kodifizierten Regelun-

gen in einem Teil der Fördertitel. Auch spricht 

sich DEval dafür aus, den Austausch der Organi-

sationen zu Qualitätsstandards, insbesondere bei 

privaten Trägern, finanziell zu unterstützen. Po-

sitiv hebt das DEval hervor, dass die nichtstaatli-

chen Organisationen die Qualitätskriterien „Ein-

bindung von Partnerorganisationen“ und „Kapa-

zitätsentwicklung“ überdurchschnittlich häufig 

anwenden.  
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Das Ergebnis mit Blick auf die staatlichen Durch-

führungsorganisationen (DO) fällt positiv aus. 

Zwischen der DEval Metaevaluierung „Nachhal-

tigkeit“ (2018) und der vorliegenden Metaevalu-
ierung Metaevaluierung hat sich die Anwendung 

der Qualitätskriterien um 36% gesteigert. Das 

BMZ wertet dieses Ergebnis auch als einen Erfolg 

der Thematisierung von Qualitätsfragen und ent-

sprechender Vereinbarungen zur gemeinsamen 

Evaluierungspraxis im Rahmen der „Arbeits-

gruppe „Evaluierung“ (AG-E) von BMZ, DEval, 

GIZ, KfW, PTB und BGR. Diese AG wird Schlussfol-

gerungen aus den Detailergebnissen dieser Me-

taevaluierung in ihrem Arbeitsprogramm be-

rücksichtigen. 

Schlussfolgerungen des BMZ 

Die Empfehlung des DEval aufgreifend wird das 

BMZ in seinen bestehenden Dialogformaten den 

Austausch zu Fragen der weiteren Verankerung 

in Organisationsdokumenten aufnehmen und u.a. 

auf dem diesjährigen Jahrestreffen der Evaluie-

rungseinheiten thematisieren.  

Zusätzlich wird das BMZ, auf Basis der BMZ LL-E 

ein Analyseraster für die Anwendung der einzel-

nen dort niedergelegten Qualitätsstandards ent-

wickeln und für die Organisationen bereitstellen.  

Für den nichtstaatlichen Bereich wird das BMZ 

auf Basis der BMZ LL-E im Rahmen anstehender 

Aktualisierungen der Förderbedingungen von 

Haushaltstiteln zur Förderung von Projekten 
nichtstaatlicher Akteure oder im Rahmen der 

Weiterentwicklung der Zuwendungspraxis die in 

den LL-E enthaltenden Leitprinzipien durch spe-

zielle Regelungen in diesen Fördertiteln zur An-

wendung bringen. 

Ferner wird es prüfen, inwieweit eine bessere fi-

nanzielle Förderung von Evaluierungen nicht-

staatlicher Organisationen (speziell privater Trä-

ger) möglich ist. 

Das BMZ spricht sich dafür aus, in künftigen Me-

taevaluierungen des DEval die staatlichen Durch-

führungsorganisationen (DO) und zivilgesell-

schaftlichen Organisationen (ZGO) wieder ge-

trennt voneinander zu untersuchen, um den Be-

sonderheiten der beiden Bereiche Rechnung zu 

tragen und so noch differenziertere Ergebnisse 

und Schlussfolgerungen zu erhalten.  

 

Der DEval-Bericht „Meta-Evaluierung zur Quali-
tät von (Projekt-) Evaluierungen in der deutschen 
EZ“ kann unter www.deval.org/de/evaluie-
rungsberichte.html heruntergeladen werden.
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